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Sprachheilbehandlung

Nach der Heilmittel-Richtlinie gehört die Sprachbehandlung
zu den ambulant zu erbringen Leistungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung.

Reichen Heilmittel nicht aus, können andere Maßnahmen in Betracht 
kommen.

� Spezielle Einrichtungen

Hier werden neben der Sprachheilbehandlung auch Leistungen 
erbracht, für die die GKV nicht zuständig ist.

� Kostenteilungsvereinbarungen
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Teilstationäre Sprachheilbehandlung

Historie:

Im Jahr 1974 haben die gesetzlichen Krankenkassen in Niedersachsen 
mit dem Land Niedersachsen eine Vereinbarung für sog. 
Sprachheilkindergärten abgeschlossen.
Vereinbarung wurde in den Jahren 1986 und 2005 angepasst.

Sprachheilkindergärten: 
Einrichtungen zur Betreuung, Förderung und 
Behandlung im vorschulischen Alter bei schweren Sprach,- Sprech-
oder Kommunikationsstörungen.
Für Kinder mit einer nicht nur vorübergehenden, wesentlichen 
Sprachbehinderung, wenn ambulante Therapie nicht ausreicht.
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Teilstationäre Sprachheilbehandlung

Die Vereinbarung umfasst:
Heilpädagogische Förderung und medizinische Therapien 
in Sprachheilkindergärten sowie Sonderkindergärten für Kinder mit 
Hörbehinderung.

Heilpädagogische und medizinisch therapeutische Leistung werden 
als Komplexleistung erbracht.
( § 30 SGB IX i.V. mit § 26 SGB IX und § 32 SGB V)

Kostenteilungsverfahren zwischen den Sozialhilfeträgern und den 
Krankenkassen
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Teilstationäre Sprachheilbehandlung

Folgende Störungen werden von der Vereinbarung erfasst:

Schwere Sprachentwicklungsstörung mit multipler bis universeller Dyslalie
Und/ oder mittel- bis hochgradigem Dysgrammatismus

Spezifische Sprachentwicklungsstörung

Audiogene Sprachentwicklungsstörung

Gestörte Organsituation mit orofacialen/ myofunktionellen Störungen,
Dysphonie, Rhinopathie, Spaltenbildung , Schluckstörung

Dysphasie, Dysarthrie, verbale Dyspraxie

Redeflussstörungen 8 Stottern/ Poltern

Kommunikationsstörungen mit schwerer Beeinträchtigung der 
Lautsprachperzeption und –produktion, Mutismus
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Teilstationäre Sprachheilbehandlung

In Niedersachsen gibt ca. 100 Sprachheilkindergärten.

Antragstellung
In der Regel auf  Empfehlung des Vertragsarztes wird das Kind 
beim Gesundheitsamt vorgestellt.

Dort wird ein Förder- und Behandlungsplan erstellt.

Über diesen entscheidet der zuständige Sozialhilfeträger und holt 
Zustimmung der GKV ein.
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Teilstationäre Sprachheilbehandlung

Krankenkassen benötigen:

- Entwicklungsdiagnostik (gemäß der Heilmittelrichtlinie)
- HNO-Diagnostik mit Ton- oder Sprachaudiogramm (Heilmittelrichtlinie)
- ggf. Vorabprüfung eines Rehabedarfes
- Vorsorge-Heft sollte bei Sprachheilbeauftragten vorgelegt werden.
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Teilstationäre Sprachheilbehandlung

Verwaltungsverfahren:

Eine MDK-Vorlage der Erstanträge seitens der AOK Niedersachsen 
erfolgt, wenn
- vorher eine ambulante Logopädie erfolgt ist 
- die Sprachheilbehandlung als schulersetzende Maßnahme erfolgen 
soll (das Kind soll mit 6 Jahren erstmalig aufgenommen werden, da es von 
der Schulpflicht zurückgestellt wurde). 

Es erfolgt keine MDK-Vorlage bei Erstanträgen, wenn bisher noch 
keine ambulanten logopädischen Leistungen erbracht wurden und/oder 
wenn eine Versorgung mit einem Hörgerät oder Cochlearimplantat erfolgt 
ist.

Verlängerungsanträge werden nicht dem MDK zur Prüfung vorgelegt.
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Teilstationäre Sprachheilbehandlung

Dauer der Behandlung:
Grds. 52 Wochen
Verlängerung erfolgt i.d.R. für 26 Wochen

Förder- und Behandlungsdauer von hörgeschädigten Kindern ist in der 
Regel länger zu veranschlagen

AOKN in 2013 ca. 780 Sachverhalte,  davon 34 Ablehnungen

Pauschale: 240,80 EUR monatlich 

AOK – Die Gesundheitskasse für Niedersachsen – Thema des Referats – Referent – Datum - Folie 10

Stationäre Sprachheilbehandlung

Im Jahr 1974 haben die gesetzlichen Krankenkassen in Niedersachsen 
mit dem Land Niedersachsen eine Vereinbarung für sog. 
Sprachheilkindergärten abgeschlossen.
Vereinbarung wurde in im Jahr 2008 angepasst.

Exklusiv in Niedersachsen



AOK – Die Gesundheitskasse für Niedersachsen – Thema des Referats – Referent – Datum - Folie 11

Stationäre Sprachheilbehandlung

Die Vereinbarung umfasst:

Ganzheitliche Behandlung, Förderung und Betreuung von wesentlich 
sprachbehinderten Kindern und Jugendlichen, wenn ambulante und 
teilstat. Behandlungen ohne Erfolg geblieben sind.
Bzw. feststeht, dass nur so eine Heilung, Besserung oder die Verhütung 
einer Verschlimmerung erfolgen kann.

Interdisziplinärer Behandlungsansatz mit unterschiedlichen 
therapeutischen und pädagogischen Angeboten, bei denen die 
Sprachtherapie im Mittelpunkt steht.
Im wesentlichen Heilmittel der logopädischen Therapie.

Diagnosen ähnlich der teilstationären Behandlung
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Stationäre Sprachheilbehandlung

Antragstellung:

In der Regel auf  Empfehlung des Vertragsarztes wird das Kind 
beim Gesundheitsamt vorgestellt.

Dort wird ein Förder- und Behandlungsplan erstellt.

Über diesen entscheidet der zuständige Sozialhilfeträger und holt 
Zustimmung der GKV ein.

Die Krankenkassen beteiligen sich zu 60 V.H an den Kosten 
der Maßnahme
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Stationäre Sprachheilbehandlung

Die Krankenkasse benötigt folgende Unterlagen:

- Entwicklungsdiagnostik (gemäß der Heilmittelrichtlinie)
- HNO-Diagnostik mit Ton- oder Sprachaudiogramm (gemäß der 
Heilmittelrichtlinie)
- ggf. Vorabprüfung eines Rehabedarfes
- Vorsorge-Heft sollte bei Sprachheilbeauftragten vorgelegt werden.
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Stationäre Sprachheilbehandlung

Verwaltungsverfahren:

Nur noch auffällige Sachverhalte werden dem MDKN vorgelegt.

Auffällige Sachverhalte werden z.B. an folgenden Kriterien festgelegt:
- ambulante Frühförderung ist bereits erfolgt
- außer Logopädie wurden auch andere Heilmittel (KG/Ergo) in 
Anspruch genommen
- eine Kinder-Reha ist durchgeführt worden
- eine Pflegebedürftigkeit der Stufen 1 bis 3 wurde festgestellt

Die Kriterien wurden festgelegt, weil an diesen ggf. durch den MDKN 
beurteilt werden kann, ob evtl. andere Maßnahmen im Vordergrund 
stehen als die Sprachheilbehandlung

Kostenübernahme zunächst für ein Jahr.
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Stationäre Sprachheilbehandlung

Die Kosten können nur in folgenden Einrichtungen übernommen 
werden:

Sprachheilheim Bad Salzdetfurth
Sprachheilheim Wilhelmshaven
Sprachheilheim Werscherberg

Kosten:
Seit dem 01.10.2014 beträgt der Vergütungssatz 128,49 Euro je Kind 
pro Tag.

Fallzahlen 2013:
97 Sachverhalte und 7 Ablehnungen
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Ihre Fragen beantwortet gern

Anne-Katrin Grensemann
Telefon 0511/ 8701-19313
Anne-Katrin.Grensemann@nds.aok.de


